
dentprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen der §§ 4 ff.
WaffG, insbesondere der Zuverlässigkeit.76

Andererseits kann eine Untersagungsverfügung nach Nr. 2
gegenüber Personen ergehen, die durch ihr konkretes Verhal-
ten bewiesen haben, dass sie das Vertrauen, das der Gesetz-
geber in den durchschnittlichen Volljährigen setzt, bei dem er
hinsichtlich der erlaubnisfreien Waffen auf eine Überprüfung
bestimmter persönlicher Voraussetzungen verzichtet, nicht
verdienen. Ein Waffenverbot ist in diesen Einzelfällen zuläs-
sig, wenn eine auf Tatsachen gestützte Annahme fehlender
Eignung oder Zuverlässigkeit besteht.77 Praktisch bedeutsam
sind insbesondere die Fälle des Alkohol- oder Rauschmittel-
missbrauchs,78 bei denen die Behörde in entsprechender An-
wendung des § 6 II WaffG die Vorlage eines amts-, fachärzt-
lichen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige
oder körperliche Eignung aufgeben kann. Hierdurch hat es
der Betroffene selbst in der Hand, eine Aufhebung der gegen
ihn ergriffenen behördlichen Maßnahmen herbeizuführen.
Diese können zurückgenommen werden, wenn er ein amts-
oder fachärztliches Gutachten vorlegt, aus dem sich die Halt-
losigkeit der gegen ihn erhobenen Verdachtsmomente ergibt.
Die Kosten eines solchen Zeugnisses trägt der Betroffene.79

II. Verbot erlaubnispflichtiger Waffen

§ 41 II WaffG umfasst schließlich die Fälle der erlaubnis-
pflichtigen Waffen, die aufgrund einer Ausnahmebewilligung
für den Einzelfall besessen werden dürften. Eine solche Un-
tersagungsverfügung kann auch als Dauerverwaltungsakt be-
reits vorbeugend aus präventiven Gesichtspunkten erlassen
werden.80

F. FAZIT

Das Waffenrecht bietet den Prüfenden die Gelegenheit, be-
kannte Probleme des Verwaltungs- und des Gefahren-
abwehrrechts anhand der weniger bekannten Normen des
Waffengesetzes abzufragen. Mit Kenntnis der hier dargestell-
ten Zielsetzung des Waffenrechts sowie der begrifflichen und
systematischen Grundlagen des Waffengesetzes dürften sich
solche Klausuren gut handhaben lassen.

76 ZB Limpens JA 2007, 135.
77 König/Papsthart, 2. Aufl. 2012, WaffG § 41 Rn. 4.
78 ZB BayVGH BeckRS 2021, 9486.
79 König/Papsthart, 2. Aufl. 2012, WaffG § 41 Rn. 4.
80 König/Papsthart, 2. Aufl. 2012, WaffG § 41 Rn. 5.
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& SACHVERHALT

A betreibt einen Verleih von Wassermotorrädern, sog. Jetskis, an der Weser zwischen
Bremerhaven und Bremen. Interessierte können sie sich bei A ausleihen und mit ihnen zum
Freizeitvergnügen auf einem Weserabschnitt fahren. Der Fluss ist in diesem Abschnitt eine
Seeschifffahrtsstraße und über die nahezu gesamte Breite durch die hierfür vorgesehenen
Schifffahrtszeichen (sog. Fahrwassertonnen) als Fahrwasser für die Schifffahrt gekennzeich-
net. Ausdrücklich auch um A – als alteingesessenem Anbieter von Wassersport-Vergnügungs-
angeboten an dieser Weserabschnitt – weiterhin seinen Jetski-Verleih bzw. deren Nutzung
durch die Mieter zu ermöglichen, erlaubte das hierfür zuständige Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt seinerzeit die Nutzung der Jetskis auch im Fahrwasser auf einem rund fünf Kilo-
meter langen Flussabschnitt durch Aufstellen der hierfür vorgesehenen Schifffahrtszeichen.
Da es zu diesem Zeitpunkt nur wenig Schiffsverkehr auf der Weser gab, war ein Neben-
einander von Jetskis und Schiffen im Fahrwasser gefahrlos möglich.

Am 1.6.2019 wurde weseraufwärts ein neuer Hafen in Betrieb genommen. Daher erhöhte sich
auf dem von A genutzten Weserabschnitt der Schiffsverkehr stark, sodass ein sicheres Neben-
einander von Jetskis und Berufsschifffahrt im Fahrwasser nicht mehr möglich war. So kam es
dann in der zweiten Jahreshälfte 2019 auch zumehrerenUnfällen, bei denen bisher glücklicher-
weise nur Sachschäden eingetreten sind. Nach einigen internen Abstimmungen und intensiver
Abwägung entschied sich das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt daher am 5.9.
2019, die Freigabe des Fahrwassers für die Nutzung durch Wassermotorräder aufzuheben und
entfernte noch am selben Tag die entsprechenden dort aufgestellten Schifffahrtszeichen.

Aufgrund des gerade beginnenden Winterhalbjahres hat A die Vermietung – wie jedes Jahr –
zum 1.9. eingestellt, sodass ihm die Entfernung der Schilder zunächst nicht auffiel. Erst mit

* Der Verfasser ist als Dezernent bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt tätig. Zudem ist er Lehrbeauftragter an
der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld. Dieser Beitrag gibt ausschließlich seine persönliche Ansicht wieder.
Ein besonderer Dank gilt Frau Stud. iur. Adelina Lajci für einen wertvollen Beitrag zur Fallidee sowie die Hilfe bei der Erstellung
des Beitrages.
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Wiederaufnahme des Vermietungsbetriebes am 1.6.2020 bemerkte er das Fehlen der Schiff-
fahrtszeichen, dachte sich aber zunächst nichts dabei. Nach einiger Zeit wurde A von
Beamten der Wasserschutzpolizei darauf aufmerksam gemacht, dass die Nutzung von Jetskis
im Fahrwasser nicht mehr zulässig sei, worüber sich A sehr empört zeigte. Denn ohne die
Nutzung des Fahrwassers sei eine Anmietung von Jetskis bei A nicht mehr attraktiv, da in
dem entsprechenden Flussabschnitt die Wasserflächen, die nicht zum Fahrwasser gehören,
für eine Nutzung durch Jetskis einfach zu klein seien.

A erhebt allerdings erst am 8.9.2020 eine formell ordnungsgemäße Klage beim zuständigen
Verwaltungsgericht, mit der er erreichen will, dass in dem Flussabschnitt das Fahren mit
Wassermotorrädern auch wieder innerhalb des Fahrwassers erlaubt wird. Er ist der Meinung,
dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nicht einfach so die Erlaubnis zum Fahren mit
Wassermotorrädern innerhalb des Fahrwassers wieder entziehen könne. Der Schiffsverkehr
auf der Weser habe sich zwar erhöht, die Jetski könnten der Schifffahrt aber aufgrund ihrer
enorm hohen Wendig- und Schnelligkeit mühelos ausweichen. Außerdem sei die Erlaubnis,
auch im Fahrwasser Wassermotorräder nutzen zu können, jedenfalls zum Zeitpunkt ihres
Erlasses rechtmäßig gewesen. Eine rechtmäßige Anordnung könne die Behörde aber nicht
wieder einfach so aus der Welt schaffen. Im Übrigen komme die Maßnahme für A einem
Berufsverbot gleich, was verfassungsrechtlich nicht zulässig sein könne. Nur durch das
Fahren auf dem gesamten Fluss sei die Vermietung der Wassermotorräder dort attraktiv und
damit für ihn lukrativ; seine gesamten Einnahmen hängen daran.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist hingegen der Ansicht, es könne keinen Einfluss
haben, ob die Anordnung zunächst rechtmäßig war. Denn wenn sich die äußeren Umstände
im Laufe der Zeit änderten, müsse es zulässig sein, entsprechend zu reagieren. Im Übrigen sei
die Klage bereits unzulässig, da das Schifffahrtzeichen bereits seit dem 5.9.2019 nicht mehr in
der Welt sei und sich A nun erst mehr als ein Jahr später gerichtlich dagegen wehrt.

Hat die Klage des A Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk: Unterstellen Sie, dass es eine bundesrechtliche Vorschrift gibt, nach der die Durch-
führung eines Vorverfahrens hier entbehrlich ist.

Auf die einschlägigen seerechtlichen Vorschriften (§ 34 WaStrG; § 3 SeeAufgG sowie §§ 5, 31 I und
Anhang I Sichtzeichen B.8 SeeSchStrO) wird hingewiesen.

& LÖSUNG

Die Klage des A hat Aussicht auf Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Mangels einer aufdrängenden Sonderzuweisung bemisst sich die Eröffnung des Verwaltungs-
rechtsweges hier nach der verwaltungsgerichtlichen Generalklausel des § 40 I 1 VwGO,
wofür insbesondere eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegen müsste. Nach der herr-
schenden modifizierten Subjektstheorie ist dies der Fall, wenn die streitentscheidende Norm
auf zumindest einer Seite einen Träger hoheitlicher Gewalt in eben dieser Funktion berechtigt
oder verpflichtet (Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 2020, Rn. 1324; Hu-
fen, Verwaltungsprozessrecht, 11. Aufl. 2019, § 11 Rn. 17; Sodan/Ziekow/Sodan, VwGO,
5. Aufl. 2018, VwGO § 40 Rn. 302). Hier möchte die A gegen die Aufhebung der Freigabe
des Fahrwassers für Wassermotorräder vorgehen und damit gegen eine den (Schiffs-)Verkehr
regelnde Maßnahme. Solche richten sich nach dem einschlägigen Verkehrsrecht – hier dem
Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) sowie der Seeschifffahrtsstraßenordnung (SeeSchStrO)
– und sind als solche eine Maßnahme der Eingriffsverwaltung, für die zwingend die jeweilige
Behörde als Hoheitsträger zuständig ist (§ 34 I WaStrG). Damit ist die Streitigkeit hier eine
öffentlich-rechtliche. Da auch die weiteren Voraussetzungen des § 40 I VwGO vorliegen, ist
der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

II. Statthafte Klageart

Weiterhin muss A sein Begehren mit einer zulässigen verwaltungsgerichtlichen Klageart ver-
folgen. Die statthafte Klageart richtet sich nach dem klägerischen Begehren, das das Gericht
nötigenfalls durch Auslegung zu ermitteln hat (vgl. Rechtsgedanke des § 88 VwGO).

A geht es darum, dass die zuständige Behörde das Fahren mit Wassermotorrädern im ent-
sprechenden Fahrwasser der Weser wieder erlaubt, wie es bis zum 5.9.2019 auf dem dortigen
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